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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

 

Fachliche Bezüge zum Leitbild der Schule 

 
Das Kopernikus-Gymnasium liegt in Rheine und beschult neben Schülerinnen und Schülern aus 

dieser Stadt auch solche aus den umliegenden Gemeinden. Seit vielen Jahren ist das 

Gymnasium „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Damit einher geht die 

Verpflichtung, dem Thema Rassismus im inner- und außerschulischen Bereich große Beachtung 

zukommen zu lassen. Die Fachschaft Katholische Religionslehre trägt in besonderem Maße 

dazu bei, indem sie dem Thema in ihrer inhaltlichen Arbeit einen großen Stellenwert 

zukommen lässt. Aufgrund dessen, dass das Kopernikus-Gymnasium im Jahr 2016 als Europa-

Schule ausgezeichnet wurde, ist uns der Gemeinschaftsgedanke ein sehr wichtiger, der auch 

im Religionsunterricht gelebt wird – z.B. durch das Feiern ökumenischer Gottesdienste. Das 

Vermitteln eines Verständnisses unterschiedlicher Kulturen und die Förderung einer 

solidarischen auf Grund- und Menschenrechten basierenden Einstellung ist zentrales Anliegen 

des katholischen Religionsunterrichts. 

 

Das Fach Katholische Religionslehre legt Wert auf individuelle Förderung eines jeden Kindes. 

Durch gezielte Unterstützung des Lernens sollen die Potenziale jeder Schülerin und jedes 

Schülers in allen Bereichen optimal entwickelt werden. 

 

Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds 
 

Um die Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten bzw. die Anforderungssituationen 

möglichst authentisch zu gestalten, nimmt der katholische Religionsunterricht   den konkreten 

Lebensweltbezug der Schülerinnen und Schüler in den Blick: Die für das Fach Katholische 

Religionslehre relevanten Aspekte der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, auf die 

didaktisch angemessen eingegangen wird, lassen sich wie folgt beschreiben: 

- Viele der Schülerinnen und Schüler leben in „Patchwork-Familien“. 
- Ein Teil Schülerinnen und Schüler ist nicht getauft. 
- Ein Teil der Schülerschaft gehört nicht-christlichen Religionsgemeinschaften an. 
- Für einen Teil der Schülerinnen und Schüler ist die deutsche Sprache nicht ihre 

Herkunftssprache. 

 
 

Fachliche Bezüge zu schulischen Standards zum Lehren und Lernen 
 

Seit Februar 2020 greift an der Schule das Lehrerraumkonzept, sodass Lehr- und 

Lernmaterialien wie Bibeln in den Räumen der unterrichtenden Fachlehrerinnen zur Verfügung 

stehen. Die Räume sind zudem digital ausgestattet.  
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Methodisch werden im Fach Katholische Religionslehre die Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler im Rahmen eines zwischen den Fächern abgestimmten Methodenlehrplans, besonders 

im digitalen Bereich, systematisch aufgebaut. Durch die  wachsenden Methodenkompetenzen 

wird gleichzeitig das eigenverantwortliche Arbeiten weiterentwickelt. 

Das Leistungskonzept des Faches Katholische Religionslehre ist eingebunden in das 

Leistungskonzept der Schule. 

Im Schulprogramm ist ein zweiwöchiges Sozialpraktikum in Jahrgangsstufe 9 fest verankert. 

 
Fachliche Zusammenarbeit mit außerunterrichtlichen Partnern 

 

Eine enge Vernetzung ist zu den katholischen und evangelischen Gemeinden vor Ort gegeben. 

 

Seit November 2017 ist das Kopernikus-Gymnasium als Schulgemeinde Mitglied des 

Pfarreirates St. Antonius Rheine. Als „Ort und Gelegenheit, wo Menschen ihr Leben und ihren 

Glauben miteinander teilen“ versteht sich das Kopernikus-Gymnasium als Schulgemeinde und 

vertieft in diesem Zusammenhang seine Kooperation innerhalb der 2014 neu gegründeten 

Pfarrei St. Antonius Rheine.  

 

Die Fachschaft organisiert in Zusammenarbeit mit den anderen Religionslehren jedes Schuljahr 

den Eingangsgottesdienst für den neuen fünften Jahrgang sowie den Abiturgottesdienst. 

Darüber hinaus finden regelmäßig Gottesdienste für die Jahrgänge 5 und 6 zur Weihnachtszeit 

in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort statt.
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2. Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben (siehe gesonderte Tabellen) 
 

In den Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrkräfte gemäß Fachkonferenzbeschluss 

verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben im Fach Katholische Religionslehre 

dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen allen am 

Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über Themen bzw. Fragestellungen der 

Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten und in der 

Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen und 

welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind und 

welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben thematisiert werden sollten. In der 

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben werden zudem die themenspezifischen 

Inhaltsfeldverknüpfung sowie die Verknüpfung inhaltlicher Schwerpunkte ausgewiesen. 

Bezüge zum Medienkompetenzrahmen NRW sowie zur geschlechtersensiblen Bildung sind 

ausgewiesen.  

Die Unterrichtsvorhaben in einer Jahrgangsstufe folgen jeweils einem stufenspezifischen 

didaktischen Leitgedanken. Die Reihenfolge dieser Leitgedanken bildet die fachliche 

Progression bis zum Ende der Sekundarstufe I ab. 

Der schulinterne Lehrplan ist so gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für Vertiefungen, 

besondere Interessen von Schülerinnen und Schülern, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse 

anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.Ä.) belässt. Abweichungen im 

Rahmen des pädagogischen Gestaltungsspielraumes der Lehrkräfte sind möglich. Dabei bleibt 

sicherzustellen, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle 

Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung  finden. 
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2.2 Grundsätze der fachdidaktischen und fachmethodischen Arbeit 
 

Orientiert an den Absprachen der Lehrkräftekonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schul- 

programmes hat die Fachkonferenz Katholische Religionslehre die folgenden fachdidaktischen und 

fachmethodischen Grundsätze beschlossen. 

1.) Die fachliche Auseinandersetzung im Religionsunterricht wird grundsätzlich so angelegt, dass 
theologische Inhalte in ihrer Verschränkung und wechselseitigen Erschließung mit den 
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler sowie konkurrierenden Deutungen thematisiert 
werden. 
 

2.) Der Ausgangspunkt des Lernens ist in der Regel eine lebensnahe Anforderungssituation zu einem 
fachspezifischen Problem oder einer fachlich bedeutsamen Frage, welche die Erfahrungen und 
Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler herausfordert. 

 

 
3.) Je nach Zielsetzung, Fragestellung und Thematik kommen im Religionsunterricht unterschiedliche 

religionsdidaktische Paradigmen zum Tragen. 
 

4.)  Originale Begegnungen sind ein wesentliches Prinzip in der Gestaltung von Religionsunterricht 
zur Anregung religiöser Lernprozesse. Dazu gehören Exkursionen zu außerschulischen Lernorten 
(z.B. Kirche, Moschee, Synagoge, Hospiz, …) sowie die Einladung von Expertinnen bzw. Experten 
in den Unterricht. 
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-S I sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans hat die Fachkonferenz 

im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze der 

Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. 

Der besondere Charakter des Faches Katholische Religionslehre als ordentliches Unterrichtsfach 

besteht in der mitunter spannungsvollen Beziehung zwischen den persönlichen Überzeugungen jeder 

Schülerin bzw. jedes Schülers und der Wissensvermittlung und intellektuellen Reflexion darüber. 

Deshalb sind im katholischen Religionsunterricht ausschließlich Leistungen und niemals der 

persönliche Glaube oder die Frömmigkeit Bewertungsgrundlage. 

Die Leistungsbewertung im Fach Katholische Religionslehre bezieht sich auf die im Zusammenhang mit 

dem Unterricht des jeweiligen Halbjahres progressiv erworbenen Kompetenzen sowie den 

individuellen Lernzuwachs und berücksichtigt neben den für die Jahrgangsstufe festgelegten auch 

weitere unterschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung, die die Lernentwicklung bzw. den 

Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und Grundlage für die weitere 

Förderung sind. Hier bieten sich sinnvolle Möglichkeiten der Differenzierung an. 

Bewertungsfreie Unterrichtsphasen, etwa zur Erprobung religiöser Ausdrucksformen, sind je nach 

unterrichtlichem Kontext auch feste Bestandteile des katholischen Religionsunterrichts. 

Leistungsbewertung ist ein den Lernprozess begleitendes Feedback für Schülerinnen und Schüler, das 

Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen gibt sowie eine Hilfe für die Selbsteinschätzung und 

eine Ermutigung für das Weiterlernen darstellt. Dabei ist die Beurteilung von Leistungen jeweils mit 

der Diagnose des erreichten Lernstandes und Hinweisen  zum individuellen Lernfortschritt verknüpft. 

Die Rückmeldungen zum jeweiligen Leistungsstand erfolgen in einer potenzialorientierten und 

motivierenden sowie wertschätzenden Form. 

 
 

 Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“: 

Im Fach Katholische Religionslehre in der Sekundarstufe I erfolgt die Leistungsbewertung 

ausschließlich im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“. 

Die Bewertung der „Sonstigen Leistungen“ umfasst mündliche und schriftliche Beiträge im 

unterrichtlichen Zusammenhang in Qualität, Quantität und Kontinuität. Dabei werden sowohl Inhalts- 

wie auch Darstellungsleistungen berücksichtigt. 

Es sollen im Verlaufe der Sekundarstufe I alle im Kernlehrplan ausgewiesenen Formate Be- 

rücksichtigung finden. 

Bei der Beurteilung dürfen die Ergebnisse schriftlicher Beiträge keine bevorzugte Stellung innerhalb 

der Notengebung einnehmen. 
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Bei der Bewertung von Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Partner- oder 

Gruppenarbeiten erbringen, wird neben der Gruppenleistung auch der individuelle Beitrag zum 

Ergebnis der Partner- bzw. Gruppenarbeit einbezogen. 

 

 Bewertungskriterien 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen insbesondere für Schülerinnen und Schüler 

transparent, klar und nachvollziehbar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die 

schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

• Qualität der Beiträge 
• Kontinuität der Beiträge 
• Sachliche Richtigkeit 
• Angemessene Verwendung der Fachsprache 
• Darstellungskompetenz 
• Komplexität/Grad der Abstraktion 
• Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 
• Einhaltung gesetzter Fristen 
• Präzision 
• Differenziertheit der Reflexion 
• Bei Gruppenarbeiten 

- Übernahme von Verantwortung für das Gruppenergebnis 
- Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

• Bei Projekten 
- Selbstständige Themenfindung 
- Dokumentation des Arbeitsprozesses 
- Grad der Selbstständigkeit 
- Qualität des Produktes 
- Präsentationsfähigkeit 
- Reflexion des eigenen Handelns 
- Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 

 
 

 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Einzelne Leistungsrückmeldungen erfolgen in mündlicher oder schriftlicher Form. 
 

Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern zu Schul- 
jahresbeginn mitgeteilt. 

 
Zum Ende jedes Quartals erhält jede Schülerin und jeder Schüler ein individuelles Feedback zum 
Leistungsstand sowie Hinweise zum weiteren Lernfortschritt. Geeignete Gelegenheiten dazu sind 
Zeiten individueller Beratung, Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, (Selbst-) Evaluationsbögen 
und Gespräche an Elternsprechtagen. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 
 

Eingeführte Lehrwerke: 
 

Jahrgang 5/6: Mittendrin. Lernlandschaften Religion. Cornelsen. Berlin 2022 

 Jahrgang 7/8: Mittendrin. Lernlandschaften Religion. Cornelsen. Berlin 2024. 

Jahrgang 9/10: Mittendrin. Lernlandschaften Religion. (sobald verfügbar) 

 

 Bibel: Einheitsübersetzung 

 

3. Entscheidungen zu fach- oder unterrichtsübergreifenden Fragen 

 
Die Fachschaft Katholische Religionslehre kooperiert auf Fachschaftsebene mit den Kollegen und 

Kolleginnen der Fächer Evangelische Religionslehre und Praktische Philosophie.   

Die Gottesdienste (Einschulungsgottesdienst, Weihnachtsgottesdienst, Abiturgottesdienst) werden in 

der Regel gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Evangelischen Religionslehre gestaltet. 

Als außerschulische Lernorte können im Laufe der Sekundarstufe I optional eine Kirche, eine  Moschee 

und eine Synagoge sowie Einrichtungen der Diakonie besucht werden. 

 

 

4. Qualitätssicherung und Evaluation 
 

 

 

 

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung: 
 

Das Fachkollegium Katholische Religionslehre überprüft in regelmäßigen Abständen, inwieweit die 

im schulinternen Lehrplan vereinbarten Maßnahmen zum Erreichen der im Kernlehrplan 

vorgegebenen Ziele geeignet sind. Dazu dienen beispielsweise auch der Austausch sowie die 

gemeinsame Konzeption von Unterrichtsmaterialien, welche hierdurch mehrfach erprobt und 

bezüglich ihrer Wirksamkeit beurteilt werden. 

Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um fachliches 

Wissen zu aktualisieren und pädagogische sowie didaktische Handlungsalternativen zu entwickeln. 

Die Erkenntnisse und Materialien aus fachdidaktischen Fortbildungen und Implementationen werden 

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „dynamisches 
Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. 
Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz trägt durch diesen Prozess zur 
Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 
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zeitnah in der Fachgruppe vorgestellt und für alle verfügbar gemacht. 

Feedback von Schülerinnen und Schülern wird als wichtige Informationsquelle zur Qualitäts- 

entwicklung des Unterrichts herangezogen. 

Überarbeitungs- und Planungsprozess: 
 

Eine Evaluation erfolgt in geeigneten Abständen. In der Fachkonferenz zu Schuljahresbeginn werden 

die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet und eventuell notwendige 

Konsequenzen in Form einer Weiterentwicklung des schulinternen Lehrplans gezogen. 
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